
 

Antrag 
auf staatliche Beihilfe zur Rettung und Umstrukturierung kleiner und mittlerer 

Unternehmen in Schwierigkeiten auf Basis der Bundesrahmenregelung 

Betrag in EUR 

  Rettungsbeihilfe 

  vorübergehende Umstrukturierungsbeihilfe 

  Umstrukturierungsbeihilfe 

  Massekredit 

1. Antragsteller

Name/Firma

Adresse

Branche

Gründung

  Handelsregister-Nr.: Amtsgericht: 

  Eintragung in der Handwerksrolle 

Gesellschafter (Name/Anschrift/Geb.Dat. bzw. Firma/Anschrift/HR-Nr.) Anteilshöhe 

Werden Gesellschaftsanteile treuhänderisch verwaltet? 

Beteiligungen des Antragstellers und seiner Gesellschafter 

Anzahl der Beschäftigten (zeitanteilig) 

Bankverbindungen 

2. Erläuterungen zum Finanzbedarf (Herkunft, Höhe, Laufzeit, Finanzierungsplan/Lastenverteilung)
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3. Wurden für das Vorhaben weitere Beihilfen beantragt?

4. Wurden dem Antragsteller oder einem Unternehmen seiner Unternehmensgruppe in der

Vergangenheit bereits Rettungsbeihilfen, Umstrukturierungsbeihilfen, vorübergehende

Umstrukturierungsbeihilfen oder Massedarlehen gewährt?

5. Wurde eine Rückforderungsanordnung auf eine früher gewährte Beihilfe erlassen?

6. Besicherung

Name und Anschrift der Bürgen:

andere Sicherheiten: 

7. Einzureichende Unterlagen gemäß Anlagen 1.a-d

a   mit Antrag auf Rettungsbeihilfe 

b   mit Antrag auf vorübergehende Umstrukturierungsbeihilfe 

c   mit Antrag auf Umstrukturierungsbeihilfe 

d   mit Antrag auf Massekredit 

8. Erklärungen des Antragstellers

Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden und in den Anlagen gemachten Angaben.

Die "Bundesrahmenregelung für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung kleiner und mittlerer Unternehmen in Schwierigkeiten" in 

der Fassung vom 15.01.2015 erkenne(n) ich/wir an.

Ich/Wir bestätige(n) die Einhaltung der Größenklassen für Kleinstunternehmen sowie der kleinen und

mittleren Unternehmen gemäß Empfehlung der Europäischen Kommission vom 6. Mai 2003 (2003/361/EG).

Mir/Uns ist bekannt, dass die Angaben über die Antragsberechtigung (gemäß Ziffern 1.-5.) in diesem Antrag

sowie den dazugehörigen Anlagen subventionserheblich im Sinne § 264 StGB in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetztes vom 29.07.1976 

(BGBl. I S. 2034) sind.

Die Bremer Aufbau-Bank GmbH ist berechtigt, die persönlichen und sachlichen Daten, die im Zusammenhang mit meinem/unserem Antrag 

nebst Anlagen stehen, an alle Stellen zu übermitteln, die an der beantragten Förderung beteiligt sind.

Ich/Wir willige(n) ein, dass im Sinne einer Beihilfetransparenz auf einer Beihilfe-Website unteren anderem fol- gende Angaben veröffentlicht 

werden: Name des Beihilfeempfängers, Art der Beihilfe und Beihilfebetrag, Tag der Gewährung, Region und Hauptwirtschaftszweig in der der 

Beihilfeempfänger angesiedelt bzw. in dem er tätig ist.

Die personenbezogenen Daten werden auf der Basis der geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere der EU Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), zweckgebunden als vorvertragliche Maßnahme erhoben und verarbeitet. Wir geben 

Ihre Daten nur weiter, soweit ein Gesetz dies vorschreibt oder wir Ihre Einwilligung eingeholt haben. Die personenbezogenen Daten sind für 

vorvertragliche Maßnahmen erforderlich.

Unsere Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 und Art. 14 der EU Datenschutzgrundverordnung können Sie auf unserer Internet-Seite 

unter https://www.bab-bremen.de/bab/datenschutz.html einsehen oder unter der Telefonnummer 0421 96 00-40 beziehungsweise über 

mail@bab-bremen.de anfordern. 

Ort, Datum Stempel und Unterschrift des Antragstellers 
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Anlagen 

1. a Einzureichende Unterlagen mit Antrag auf Rettungsbeihilfe

b Einzureichende Unterlagen mit Antrag auf vorübergehende Umstrukturierungsbeihilfe 

c Einzureichende Unterlagen mit Antrag auf Umstrukturierungsbeihilfe 

d Einzureichende Unterlagen mit Antrag auf Massekredit 

2. Informationsblatt KMU

3. Information/Einwilligungserklärung zum Datenschutz

4. Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des Mindestlohngesetzes

5. Vertrauliche Selbstauskunft

6. Stellungnahme der Hausbank

Bundesrahmenregelung für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung kleiner und
7. 

mittlerer Unternehmen in Schwierigkeiten

8. Anhang  I der EU Leitlinie C 249/26 vom 31.07.2014

9. Anhang II der EU Leitlinie C 249/26 vom 31.07.2014
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Anlage 1.a 

Einzureichende Unterlagen mit Antrag auf Rettungsbeihilfe 


Gültige Handelsregisterauszüge vom Antragsteller und aller verbundenen Unternehmen nebst

aktueller Gesellschafterlisten.

 Kopien vom Gesellschaftsvertrag und ggf. von Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen.


Unterschriebene Jahresabschlüsse des Antragstellers und aller verbundenen Unternehmen für die

zurückliegenden 2 Geschäftsjahre.

Aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung des laufenden Geschäftsjahres sowie zum 31.12. des 


Vorjahres mit Vorjahresvergleich und vollständigen Summen- und Saldenlisten. 

 Aktuelle Saldenaufstellung aller Kredite mit Kopien der Kreditverträge bzw. Kreditzusagen.

 Aufstellungen der Offenen Posten (OP-Listen Creditoren und Debitoren) mit Angabe der Fälligkeiten.

 Darstellung der Unternehmensschwierigkeiten, deren Ursachen und das geplante weitere Vorgehen.

 Rentabilitäts- und Liquiditätsvorschau auf Monatsbasis mindestens für 6 Monate.

 Vertrauliche Selbstauskunft aller Gesellschafter und Bürgen (natürliche Personen).



Die Auswertung der eingereichten Unterlagen kann erfordern, dass weitere Angaben zu tätigen oder 

zusätzliche Unterlagen einzureichen sind. 
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Anlage 1.b 

Einzureichende Unterlagen mit Antrag auf vorübergehende Umstrukturierungsbeihilfe 


Gültige Handelsregisterauszüge vom Antragsteller und aller verbundenen Unternehmen nebst

aktueller Gesellschafterlisten.

 Kopien vom Gesellschaftsvertrag und ggf. von Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen.


Unterschriebene Jahresabschlüsse des Antragstellers und aller verbundenen Unternehmen für die

zurückliegenden 2 Geschäftsjahre.

Aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung des laufenden Geschäftsjahres sowie zum 31.12. des 


Vorjahres mit Vorjahresvergleich und vollständigen Summen- und Saldenlisten. 

 Aktuelle Saldenaufstellung aller Kredite mit Kopien der Kreditverträge bzw. Kreditzusagen.

 Aufstellungen der Offenen Posten (OP-Listen Creditoren und Debitoren) mit Angabe der Fälligkeiten.

 Darstellung der Unternehmensschwierigkeiten, deren Ursachen und das geplante weitere Vorgehen.

Vereinfachter Umstrukturierungsplan der die Maßnahmen beinhaltet, welche das Unternehmen zur 


Erreichung einer nachhaltigen Rentabilität duchzuführen beabsichtigt. 

 Rentabilitäts- und Liquiditätsvorschau auf Monatsbasis mindestens für 18 Monate.

Zur Beurteilung der Vereinbarkeit der Beihilfegewährung mit dem Binnenmarkt sind folgende 


Angaben notwendig: 

Darstellung der Folgen für das Unternehmen und des Marktes bei Ausbleiben einer Beihilfe. 

 Vertrauliche Selbstauskunft aller Gesellschafter und Bürgen (natürliche Personen).



Die Auswertung der eingereichten Unterlagen kann erfordern, dass weitere Angaben zu tätigen oder 

zusätzliche Unterlagen einzureichen sind. 

Stand: 01.01.2022 Seite 5



  

Anlage 1.c 

Einzureichende Unterlagen mit Antrag auf Umstrukturierungsbeihilfe 


Gültige Handelsregisterauszüge vom Antragsteller und aller verbundenen Unternehmen nebst

aktueller Gesellschafterlisten.

 Kopien vom Gesellschaftsvertrag und ggf. von Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen.


Unterschriebene Jahresabschlüsse des Antragstellers und aller verbundenen Unternehmen für die

zurückliegenden 2 Geschäftsjahre.

Aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung des laufenden Geschäftsjahres sowie zum 31.12. des


Vorjahres mit Vorjahresvergleich und vollständigen Summen- und Saldenlisten.

 Aktuelle Saldenaufstellung aller Kredite mit Kopien der Kreditverträge bzw. Kreditzusagen.

 Detaillierter Umstrukturierungsplan

Zur Beurteilung der Vereinbarkeit der Beihilfegewährung mit dem Binnenmarkt sind folgende


Angaben/Unterlagen notwendig:

- Darstellung der Folgen für das Unternehmen und des Marktes bei Ausbleiben einer Beihilfe.

- Alternativszenario durch Einleitung eines Insolvenz- oder Umstrukturierungsverfahrens ohne Beihilfe.

- Darstellung der Eigenbeiträge des Antragstellers durch seine Anteilseigner und andere Gläubiger.

Darstellung der Maßnahmen zum Verlustausgleich durch Anteilseigner und nachrangige Gläubiger, ggf.
- 

Zwischenbilanz zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung.

- Darstellung der Maßnahmen zur Begrenzung von Wettbewerbsverfälschungen.

 Vertrauliche Selbstauskunft aller Gesellschafter und Bürgen (natürliche Personen).



Die Auswertung der eingereichten Unterlagen kann erfordern, dass weitere Angaben zu tätigen oder 

zusätzliche Unterlagen einzureichen sind. 
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Anlage 1.d 

Einzureichende Unterlagen mit Antrag auf Massekredit 

 Beschlüsse des zuständigen Amtsgerichts im vorliegenden Insolvenzverfahren.

 Anordnung des Gerichts zur Begründung von Masseverbindlichkeiten.

 Insolvenzplan (ggf. mit Sachverständigengutachten)

 Aktuelle Auftragsbestandsliste mit Kalkulationen.

 Berichte über die Rechnungslegung.

 Aufstellung über die voraussichtlichen Kosten des Insolvenzverfahrens.

Detaillierte Angaben über den Verwendungszweck der Darlehensmittel mit konkreten


Rückzahlungsvorschlägen.



Die Auswertung der eingereichten Unterlagen kann erfordern, dass weitere Angaben zu tätigen oder 

zusätzliche Unterlagen einzureichen sind. 
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Anlage 2 
Informationsblatt 

Allgemeine Erläuterungen zur Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU) 

Maßgeblich  für  die  Einstufung  als  Kleinstunternehmen  bzw.  als  ein  kleines  oder  mittleres  Unternehmen  ist  die 

Empfehlung  der Kommission  vom  6.  Mai 2003  betreffend  die Definition  der Kleinstunternehmen  sowie  der kleinen 

und mittleren Unternehmen ABl. der EU L 124/36 vom 20.05.2003. 

1. Definition der KMU

Kleinstunternehmen sind Unternehmen, die

� weniger als 10 Mitarbeiter und

� einen  Jahresumsatz  oder  eine  Jahresbilanzsumme

von höchstens 2 Mio. EUR haben.

Kleine Unternehmen sind Unternehmen, die 

� weniger als 50 Mitarbeiter und

� einen  Jahresumsatz  oder  eine  Jahresbilanzsumme

von höchstens 10 Mio. EUR haben.

Mittlere Unternehmen sind Unternehmen, die 

� weniger als 250 Mitarbeiter und

� einen  Jahresumsatz  von  höchstens  50  Mio.  EUR

oder  eine Jahresbilanzsumme  von  höchstens

43 Mio. EUR haben.

Die Schwellenwerte beziehen sich auf den letzten 

durchgeführten Jahresabschluss. Das Antrag stellende 

Unternehmen erwirbt bzw. verliert den KMU-Status erst 

dann, wenn es in zwei aufeinander folgenden 

Geschäftsjahren die genannten Schwellenwerte unter- 

bzw. überschreitet. Bei einem neu gegründeten 

Unternehmen, das noch keinen Abschluss für einen 

vollständigen  Rechnungszeitraum  vorlegen  kann,  wer- 

den  die  Schwellenwerte   im  laufenden   Geschäftsjahr 

nach Treu und Glauben geschätzt. 

Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresar- 

beitseinheiten (JAE), d.h. der Anzahl der während eines 

Jahres beschäftigten Vollzeitarbeitnehmer. Teil- 

zeitbeschäftigte und Saisonarbeiter werden nur ent- 

sprechend ihres Anteils an den JAE berücksichtigt. 

Auszubildende sind nicht zu berücksichtigen. In die 

Mitarbeiterzahl gehen ein: Lohn- und Gehaltsempfänger, 

für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Un- 

terordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach 

nationalem   Recht   Arbeitnehmern   gleichgestellt   sind 

sowie mitarbeitende Eigentümer und Teilhaber, die eine 

regelmäßige  Tätigkeit   in  dem  Unternehmen   ausüben 

und finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen ziehen. 

Ein Unternehmen  ist kein KMU,  wenn  25%  oder mehr 

seines Kapitals oder seiner Stimmrechte direkt oder 

indirekt  von  einer  oder  mehreren  öffentlichen  Stellen 

oder  Körperschaften   des  öffentlichen  Rechts   einzeln 

oder gemeinsam kontrolliert werden,  ausgenommen die 

unter Punkt 2 genannten öffentlichen Anteilseigner. 

Die Einhaltung der formalen Beurteilungskriterien darf 

weder  zum  Missbrauch  noch  zu  einer  Umgehung  der 

KMU-Definition führen. 

2. Definition der Unternehmenstypen

Verbundene Unternehmen (VU) 

sind  Unternehmen,  die  zumindest  eine  der  folgenden 

Voraussetzungen erfüllen: 

� Ein Unternehmen ist verpflichtet einen konsolidierten

Jahresabschluss zu erstellen;

� ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte

der Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen

Unternehmens;

� ein  Unternehmen  ist  berechtigt,  die  Mehrheit  der

Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf- 

sichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu

bestellen oder abzuberufen;

� ein Unternehmen  ist gemäß einem mit einem ande- 

ren Unternehmen abgeschlossenen Vertrag oder

aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt,

einen beherrschenden Einfluss auf dieses Un- 

ternehmen auszuüben;

� ein Unternehmen,  das Aktionär  oder Gesellschafter

eines  anderen  Unternehmens  ist, übt gemäß  einer

mit anderen Aktionären oder Gesellschaftern dieses

anderen   Unternehmens   getroffenen   Vereinbarung

die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der

Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesell-

schaftern aus.

Die genannten Voraussetzungen für den Status des 

verbundenen Unternehmens gelten in gleicher Weise bei 

der  Umkehrung  der  genannten  Beziehungen zwischen 

den betrachteten Unternehmen als erfüllt. 

Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Un- 

ternehmen untereinander in einer der o. g. Beziehungen 

stehen, gelten ebenfalls als verbunden. 

Unternehmen,  die  durch  eine  natürliche  Person  oder 

eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen 

miteinander   in   einer  der  o. g.   Beziehungen  stehen, 

gelten gleichermaßen als verbundene Unternehmen, 

sofern diese Unternehmen ganz oder teilweise in dem- 

selben Markt oder in benachbarten Märkten tätig sind. 

Partnerunternehmen (PU) 

sind Unternehmen, die allein oder gemeinsam mit einem 

oder mehreren verbundenen Unternehmen einen Anteil 

von 25% bis einschließlich 50% des Kapitals oder der 

Stimmrechte   an  einem  anderen  Unternehmen   halten 

bzw. an denen Anteil/e von 25%  bis einschließlich 50% 

gehalten wird/werden. 

Eigenständige Unternehmen 

sind  Unternehmen,  die  keine  Anteile  von  25%   oder 

mehr des Kapitals oder der Stimmrechte an einem an- 

deren Unternehmen halten bzw.  an denen keine Anteile 

von 25%  oder mehr gehalten werden. 

Ein Unternehmen gilt jedoch weiterhin als eigenständig, 

auch wenn der Schwellenwert von 25% erreicht oder 

überschritten  wird,  sofern  es  sich  um  folgende 

Kategorien von Anteilseignern handelt und unter der Be- 

dingung, dass diese Anteilseigner nicht einzeln oder ge- 

meinsam mit dem betroffenen  Unternehmen  verbunden 

sind: 

� Staatliche    Beteiligungsgesellschaften,    Risikokapi- 

talgesellschaften, natürliche Personen bzw.  Gruppen

natürlicher   Personen,  die   regelmäßig   im   Bereich
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Anlage 2 

Risikokapitalinvestition  tätig sind  (�Business 

Angels�)  und die Eigenmittel  in nicht börsennotierte 

Unternehmen investieren, sofern der Gesamtbetrag 

der Investition der genannten �Business Angels� in 

das  betroffene  Unternehmen  1,25  Mio.  EUR nicht 

überschreitet, 

� Universitäten   oder   Forschungszentren   ohne   Ge- 

winnzweck,

� institutionelle  Anleger  einschließlich  regionale  Ent- 

wicklungsfonds,

� autonome   Gebietskörperschaften   mit  einem   Jah- 

reshaushalt  von  weniger  als 10  Mio.  EUR und we- 

niger als 5000  Einwohnern.

3. Prüfschema für KMU

Die Grundlage für die Einstufung  als KMU bildet  das in 

der Anlage 1 beigefügte Prüfschema. 

Das Antrag stellende Unternehmen muss selbständig 

prüfen,  ob  es  die  Kriterien  eines  KMU  erfüllt. Liegen 

keine Verflechtungen mit anderen Unternehmen vor, 

handelt es sich um ein eigenständiges Unternehmen. In 

diesem Falle muss das Unternehmen nur seine Daten 

(Name / Bezeichnung / Mitarbeiter / Jahresumsatz / 

Bilanzsumme) in die erste Zeile des Deckblatts des 

Berechnungsbogens (Anlage 3) übertragen. Weitere 

Angaben sind nicht erforderlich. 

Ist der Antragsteller kein eigenständiges Unternehmen, 

sind mögliche Beziehungen  zu anderen Unternehmen 

(sowohl zur �Mutter� als auch zur �Tochter�) zu 

berücksichtigen. Je nach Ausprägung dieser Bezie- 

hungen kann der Antragsteller den Status eines ver- 

bundenen und/oder Partnerunternehmens haben. 

Hat der Antragsteller den Status eines verbundenen 

Unternehmens, so sind alle verbundenen Unternehmen 

dieses verbundenen Unternehmens sowie alle Part- 

nerunternehmen der verbundenen Unternehmen zu be- 

rücksichtigen. Weitere Beziehungen der Partnerunter- 

nehmen bleiben außer Acht. 

Hat der Antragsteller den Status eines Partnerunter- 

nehmens, so sind alle verbundenen Unternehmen des 

Partnerunternehmens zu berücksichtigen. Weitere 

mögliche Partnerunternehmen der verbundenen Unter- 

nehmen bleiben außer Acht. 

Das Prüfschema ist für jede direkte Beziehung zu durch- 

laufen. 

4. Berechnungsschema  bei verbundenen  Unter- 

nehmen und / oder Partnerunternehmen

Die Grundlage für die Berechnung der Schwellenwerte 

bildet das in der Anlage 2 beigefügte Berechnungs- 

schema mit den Berechnungsbögen. 

Ist das Antrag stellende Unternehmen ein Partnerun- 

ternehmen bzw. ein verbundenes Unternehmen, das 

keinen konsolidierten Jahresabschluss erstellt und auch 

nicht durch Konsolidierung in eine andere Bilanz 

einbezogen wird,  sind die Daten  dieses Unternehmens 

in  das  Deckblatt  des  Berechnungsbogens  (Anlage  3) 

unter der Rubrik �Antragsteller� einzutragen. 

Für jede direkte Beziehung mit einem Anteil ab 25%   zu 

einem anderen Unternehmen  ist jeweils  ein Anhang  A 

(Anlage 4) und / oder B (Anlage 5) des Berechnungsbo- 

gens auszufüllen. 

Berechnungsbogen Anhang A (verbundene Unterneh- 

men): 

Handelt  es sich bei der direkten  Beziehung um ein ver- 

bundenes Unternehmen, ist der Anhang A zu verwen- 

den. Sowohl die Daten für dieses verbundene Unter- 

nehmen  als auch  die Daten  für alle diesem Unterneh- 

men nachgeschalteten  verbundenen  Unternehmen  sind 

in voller Höhe zu berücksichtigen. 

Mögliche Konstellationen: 

Antrag stellendes         Antrag stellendes 

Unternehmen Unternehmen 
I I 

VU � VU � VU  VU 
I    I 

VU  VU 

Die Daten für Partnerunternehmen auf der Ebene der 

verbundenen Unternehmen sind quotal in Höhe der Be- 

teiligung anzugeben. Die Quote bestimmt sich nach 

Kapitalanteil oder Stimmrechtsanteil. Maßgebend ist der 

höhere Wert. Bei wechselseitigen Kapitalbeteiligungen 

wird der höhere dieser Anteile herangezogen. 

Mögliche Konstellation: 

Antrag stellendes 

Unternehmen 
I 

PU - VU - PU 

Wird ein konsolidierter Jahresabschluss erstellt, müssen 

die Angaben aus diesem Abschluss in den Be- 

rechnungsbogen übernommen werden. 

Berechnungsbogen Anhang B (Partnerunternehmen): 

Handelt   es  sich  bei  der  direkten   Beziehung  um  ein 

Partnerunternehmen,  ist der Anhang  B zu verwenden. 

Dabei sind die Daten des Partnerunternehmens quotal in 

Höhe  der  Beteiligung  anzusetzen.  Für  jedes  mit  dem 

Partnerunternehmen  verbundene  Unternehmen  sind die 

Daten ebenfalls mit der Quote des Partnerunternehmens 

anzusetzen. Die Quote bestimmt sich nach Kapitalanteil 

oder   Stimmrechtsanteil.   Maßgebend   ist  der   höhere 

Wert. Bei wechselseitigen Kapitalbeteiligungen wird  der 

höhere dieser Anteile herangezogen. 

Mögliche Konstellation: 

Antrag stellendes 

Unternehmen 
I 

VU � PU - VU 

Wird ein konsolidierter Jahresabschluss erstellt, müssen 

die Angaben aus diesem Abschluss in den Be- 

rechnungsbogen übernommen werden. 

Berechnungsbogen Deckblatt: 

Die Ergebnisse aus allen Anhängen  A  und  B sind  auf 

das Deckblatt zu übertragen. 

5. Ergebnis

Das Antrag  stellende  Unternehmen  ist ein KMU,  wenn 

die Anzahl der Mitarbeiter insgesamt kleiner als 250  ist. 

Zudem  darf  die Summe  der Jahresumsätze  höchstens 

50  Mio.  EUR oder  die  addierten  Bilanzsummen 

höchstens 43 Mio. EUR betragen. 
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Anzahl der 

Prüfschema für kleine und mittlere Unternehmen 

Jahresumsatz des 

Mitarbeiter des Ja 

Antragstellers 

< 250 

Antragstellers 

≤ 50 Mio. 

Ja Prüfung 

verbundenes Unternehmen 
(mögliche Beziehungen zur �Mutter� 

als auch zur �Tochter�) 

Nein  Nein 

kein KMU 

Nein Bilanzsumme des 

Antragstellers 

≤ 43 Mio. 

Ja  Verpflichtung zur Erstellung 

eines konsolidierten Abschlusses  Ja 

Nein 

Mehrheit der Stimmrechte Ja 

Nein 

Recht zur Bestellung/Abberufung 

der Mehrheit der Mitglieder des 

Verwaltungs-, Leitungs- oder 

Aufsichtsgremiums 

Nein 

Ja  Verbundenes 

Unternehmen 

Beherrschender Einfluss gemäß Ja 

Vertrag oder Satzung 

Nein 

Alleinige Kontrolle über die  Ja 

Mehrheit der Stimmrechte 

Nein 

Verbund über eine natürliche *

Person  Ja 

Nein 

Prüfung Partnerunternehmen 

Unternehmen hält Beteiligung   ** 

zwischen 25 % und  50 %  Ja 

Nein   Partner- 

unternehmen 

am Unternehmen wird/werden  ** 

Beteiligung/en zwischen 25 %  Ja 

und  50 % gehalten 

Nein 

Eigenständiges Unternehmen 

* Siehe Allgemeine Erläuterungen Ziff. 2 Verbundene Unternehmen

** Siehe Allgemeine Erläuterungen Ziff. 2 Eigenständige Unternehmen KMU 
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Anlage 2 

Berechnungsschema bei verbundenen und/oder Partnerunternehmen 

Angaben zu 100%  jeweils für Mitarbeiter und 

Jahresumsatz oder Bilanzsumme des Antragstellers 

(Berechnungsbogen Deckblatt) 

=Zwischenergebnis 

Verbundenes Unternehmen 
Nein 

Partnerunternehmen 
Nein 

Ja  Ja 

Berechnungsbogen 

Anhang A 

Berechnungsbogen 

Anhang B 

+ 100%ige  Anrechnung + Prozentuale Anrechnung

nach Beteiligungsquote

Weiteres verbundenes 

Ja 

Verbundene Unternehmen 

Unternehmen des verbundenen     

Unternehmens 

des Partnerunternehmens Nein  = Zwischenergebnis 

Ja 

Nein 

+ Prozentuale Anrechnung

des verbundenen

Unternehmens des

Partnerunternehmens

Alle Partnerunternehmen des 

verbundenen Unternehmens Nein 

Ja 

Weitere verbundene 

Unternehmen des 

Partnerunternehmens 

Nein 

Ja 

= Zwischenergebnis 

= Zwischenergebnis 

+ Prozentuale Anrechnung nach

Beteiligungsquote = Zwischenergebnis 

SUMME ALLER 

ERRECHNETEN 

ZWISCHENERGEBNISSE 

= ENDSUMME 
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Anlage 2 

Berechnungsbogen 

Deckblatt 

Mitarbeiter Jahresumsatz 

in TEUR 

Bilanzsumme 

in TEUR 

Antragsteller (Name/Bezeichnung) 

........................................................... 

Berechnungsbogen Anhang A 

Lf. Nr. 

1. 

........................................................... 

2. .......................................................

3. .......................................................

4. .......................................................

5. .......................................................

Berechnungsbogen Anhang B 

Lf. Nr. 

1. .......................................................

2. .......................................................

3. .......................................................

4. .......................................................

5. .......................................................

Summe 
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Berechnungsbogen Anhang A für verbundene Unternehmen des Antragstellers Lf. Nr. ........ 

Name/Bezeichnung des Antragstellers............................................................. Alle Bilanzangaben in TEUR 

Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme 

Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 

Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme 

Verbundenes Unternehmen 

(Name) 

..................................... 

Partnerunternehmen 

(Name) 

.............................. 

.............................. 

Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 

.............................. 

Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 

Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme 

Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 

Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme 

Verbundenes Unternehmen 

(Name) 

..................................... 

Partnerunternehmen 

(Name) 

.............................. 

.............................. 

Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 

.............................. 

Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 

Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme 

Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 

Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme 

Verbundenes Unternehmen 

(Name) 

..................................... 

Partnerunternehmen 

(Name) 

.............................. 

.............................. 

Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 

.............................. 

Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 

Summe 

verbundene Unternehmen
Summe Partnerunternehmen

* * * * * * * * 

Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme

Summe verbundene Unternehmen

Summe Partnerunternehmen 

Summe 
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Anlage 2

Berechnungsbogen Anhang B für Partnerunternehmen des Antragstellers Lf. Nr. ........ 

Name/Bezeichnung des Antragstellers.......................................................................... Alle Bilanzangaben in TEUR 

Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........%

Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme 

Partnerunternehmen 

(Name) 

......................................... 

Verbundenes Unternehmen 

(Name) 

.........................................
Verbundenes Unternehmen 

(Name) 

......................................... 

Verbundenes Unternehmen 

(Name) 

......................................... 

Verbundenes Unternehmen 

(Name) 

......................................... 

Verbundenes Unternehmen 

(Name) 

......................................... 

Verbundenes Unternehmen 

(Name) 

......................................... 

Summe 
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Datenschutzinformation  

Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte � Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) � 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

nachfolgend informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Bremer Auf-

bau-Bank GmbH sowie ihrer Tochterunternehmen BAB Beteiligungs- und Management Gesellschaft Bremen 

mbH und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte. Welche 

Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den jeweils 

von Ihnen beantragten bzw. mit Ihnen vereinbarten Dienstleistungen.  

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?

Bremer Aufbau-Bank GmbH 

Geschäftsführer: Michael Lücken, Ralf Stapp 

Domshof 14/15 

28195 Bremen 

Telefon: 0421 9600-40 

mail@bab-bremen.de 

1.1. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Domshof 14/15 

28195 Bremen 

Telefon: 0421 9600-368 

datenschutz@bab-bremen.de 

2. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?

2.1. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten 

Vergabe und Abwicklung von Förderkrediten, Zuschüssen, Beteiligungen und Bürgschaften (Einzelheiten sind 

den Förderunterlagen und dem Kredit- bzw. Beteiligungsvertrag zu entnehmen). Verarbeitungsgrundlage: Art. 

6 Absatz 1 Buchst. b) DSGVO. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist nach Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe b) DSGVO für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder 

zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen, erforder-

lich.  

Die Bremer Aufbau-Bank GmbH wird im Rahmen ihrer Förderangelegenheiten im Auftrag der Freien Hanse-

stadt Bremen (FHB) bzw. für den Magistrat der Stadt Bremerhaven tätig.  
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2.2. Zur Erfüllung von rechtlichen Pflichten 

 (Kreditwürdigkeitsprüfung; Betrugsprävention; Geldwäscheprävention; Risikobewertung) 

 Verarbeitungsgrundlage: Art. 6 Absatz 1 Buchst. c) DSGVO in Verbindung mit dem Kreditwesensgesetz und 

dem Geldwäschegesetz.  

Die Bremer Aufbau-Bank GmbH ist aufgrund gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben verpflichtet, sich 

die wirtschaftlichen Verhältnisse offen legen zu lassen und die Offenlegungspflichten gegenüber der FHB so-

wie des nationalen Rechnungshofes zu erfüllen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist nach Ar-

tikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) DSGVO zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Ver-

antwortliche unterliegt. 

2.3 Zur Erfüllung von berechtigten Interessen auf der Basis von öffentlichen Aufgaben  

Verarbeitungsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO.  

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO zur Wah-

rung der berechtigten Interessen der Bremer Aufbau-Bank GmbH oder der FHB bzw. der Magistrat sowie 

dem Rechnungshof der FHB bzw. das Rechnungsprüfungsamt Bremerhaven erforderlich. Die berechtigten 

Interessen können aus der öffentlichen Aufgabe und der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Erfordernisse und ge-

setzlicher Bestimmungen abgeleitet werden.  

Soweit erforderlich, werden im Rahmen der Wohnraumförderung Daten der Mieter des Förderobjektes erho-

ben und gespeichert. Der Förderungsnehmer hat dazu ein Einverständnis des Mieters einzuholen. 

2.4 Weitere Verarbeitungszwecke 

Die personenbezogenen Daten werden nicht für andere Zwecke verarbeitet. 

2.5. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten? 

Die von der Bremer Aufbau-Bank GmbH verarbeiteten personenbezogenen Daten sind für die Beratung, die 

Vorbereitung der Beratungsunterlagen, einen Vertragsabschluss sowie die Bearbeitung nach Vertragsab-

schluss erforderlich. Wir weisen darauf hin, dass eine Förderung nur möglich ist, wenn die personenbezoge-

nen Daten verarbeitet und an die jeweiligen Förderungspartner (Europäischer Fonds für Regionale Entwick-

lung (EFRE), KFW, FHB, Bremerhavener Gesellschaft für Innovationsförderung und Stadtentwicklung mbH 

(BIS Bremerhaven) weitergeleitet werden dürfen. 

3. Wer bekommt meine Daten?

3.1.Zusammenarbeit innerhalb der Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (WFB) 

Die zur Erfüllung dieser Aufgabe notwendigen Daten lässt die Bremer Aufbau-Bank GmbH in ihrem Auftrag 

durch die zentralen Abteilungen der WFB (z.B. EDV, Rechnungswesen) verarbeiten und speichern. Daher ist 

es erforderlich, Daten an die zentralen Abteilungen weiterzuleiten. Es werden nur die jeweils erforderlichen 

Daten übermittelt. Dem Datenschutz wird durch vertragliche Vereinbarungen �Verarbeitung von personenbe-

zogenen Daten im Auftrag �Rechnung getragen. 
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3.2.Zusammenarbeit zwischen der FHB und dem Magistrat der Stadt Bremerhaven 

Die Bremer Aufbau-Bank GmbH wird im Rahmen ihrer Förderangelegenheiten im Auftrag der Freien Hanse-

stadt Bremen (FHB) bzw. für den Magistrat der Stadt Bremerhaven tätig.  

Die Antragsannahme für Anträge aus Bremerhaven erfolgt gegebenenfalls über die BIS Bremerhaven. Im 

Rahmen der Antragsbearbeitung und der laufenden Verwaltung werden Daten zwischen der BAB und der BIS 

Bremerhaven ausgetauscht. 

3.3.Weiterleitung im Rahmen von Ko-Finanzierungen 

Soweit erforderlich arbeitet die Bremer Aufbau Bank GmbH mit der KfW zusammen und leitet entsprechend 

Daten weiter. Dabei handelt es sich teilweise um Ko-Finanzierungen aber auch um reine KFW-Finanzierun-

gen.  

Bei Krediten bzw. Beteiligungen aus Mitteln des EFRE-Darlehensfonds Bremen bzw. EFRE-Beteiligungsfonds 

Bremen, die aus Mitteln der Bremer Aufbau-Bank GmbH bzw. der FHB und aus Mitteln des EFRE gespeist 

werden, bestehen gegenüber der FHB, der Europäischen Kommission und den nationalen und europäischen 

Rechnungshöfen Informationspflichten zu dem mit EFRE-Mitteln geförderten Projekt. 

3.4.Weiterleitungen im Rahmen der Finanzaufsicht 

Die Bremer Aufbau-Bank GmbH weist darauf hin, dass möglicherweise erhobene Daten an die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht, die Deutsche Bundesbank und an Landes-, Bundes-und Europabehörden 

zum Zwecke der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Erfordernisse und gesetzlicher Bestimmungen und zu im Rah-

men des Fördergeschäftes erforderlichen Auswertungs-und Planungszwecken weitergeleitet werden. 

3.5.Sonstige Weiterleitungen  

Des Weiteren werden im Rahmen der Bonitätsanalyse die der Bremer Aufbau-Bank GmbH von Ihnen zur Ver-

fügung gestellten Jahresabschlüsse gegliedert und ausgewertet. Die Auswertung der anonymisiert übermit-

telten Daten erfolgt durch die SRating und Risikosysteme GmbH, Berlin. Dieses gilt auch für das vom Kredit-

geber durchgeführte Rating. Dem Datenschutz wird hierbei durch entsprechende vertragliche Vereinbarun-

gen �Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Auftrag �Rechnung getragen. 

 Im Rahmen von Treuhandtätigkeiten �Bürgschaften� für die FHB besteht nach Landesbürgschaftsrichtlinie 

die Möglichkeit externe Berater heranzuziehen. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren im Bereich Existenzgründung und 

Beratung werden personenbezogene Daten gegebenenfalls an andere Netzwerkpartner weitergeleitet.  

Es ist von der Bremer Aufbau-Bank GmbH nicht beabsichtigt, personenbezogenen Daten an ein Drittland o-

der eine internationale Organisation zu übermitteln.  

Daten und Dokumente, für die ein öffentliches Interesse besteht, werden nach dem Bremischen Archivge-

setz �BremArchivG dem Staatsarchiv angeboten 
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4. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer Ge-

schäftsbeziehung, was beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrages umfasst. 

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs-und Dokumentationspflichten, die sich unter 

anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG), und 

dem Geldwäschegesetz (GwG) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumenta-

tion betragen zwei bis zehn Jahre.  

Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel 

nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) bis zu dreißig Jahre betragen können, wobei die 

regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 

5. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall (einschließlich Profiling)?

Die Bremer Aufbau-Bank GmbH nutzt keine automatisierten Verarbeitungsprozesse einschließlich Profiling zur 

Herbeiführung einer Entscheidung über die Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung (Artikel 22 

DSGVO). Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, 

sofern dies gesetzlich vorgegeben ist. 

6. Welche Datenschutzrechte habe ich?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach 

Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Darüber hinaus besteht 

ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). 

Grundsätzlich besteht nach Artikel 21 EU DSGVO das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung von perso-

nenbezogenen Datendurch die Bremer Aufbau-Bank GmbH. Allerdings weisen wir darauf hin, dass eine För-

derung dann nicht mehr möglich ist.  

Sollten Sie diese Rechte geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der 

Bremer Aufbau-Bank GmbH, Domshof 14/15, 28195 Bremen oder per E-Mail an datenschutz@bab-bre-

men.de 

7. Ihr Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde

7.1. Bei grundsätzlichen Bedenken/Beschwerden im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer Daten können Sie

sich an die für die Bremer Aufbau-Bank GmbH zuständige Datenschutzaufsicht wenden: 

Landesbeauftragte für den Datenschutz Bremen  

Arndtstraße 1, 27570 Bremerhaven 

Telefon: 0471 5962010 

E-Mail: office@datenschutz.bremen

7.2. Wenn wir Ihre Fragen zu Ihrem Finanzierungsantrag/Finanzierungsvertrag nicht ausreichend beant-

worten oder Ihre Probleme nicht zufriedenstellend gelöst haben, können Sie sich an die BaFin als für uns 

zuständige Aufsichtsbehörde wenden:  
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Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Graurheindorfer Str. 10853117 Bonn 

Telefon: 0228 4108-0 

Telefax: 0228 4108-15507. 

 

7.3. In verwaltungsrechtlichen Fragen können Sie sich an die für die Wirtschaftsförderung zuständige Se-

natorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation,  die für die Wohnraumförderung zuständige Senatorin für 

Bau, Mobilität und Stadtentwicklung , die für die Umwelt-und Klimaschutzförderung zuständige Senatorin für 

Umwelt, Klimaschutz und Wissenschaft wenden.   

 

Die Senatorin für Wirtschaft Häfen und Transformation 

Zweite Schlachtpforte 3 

28195 Bremen 

Telefon: 0421 3618808 

E-Mail: office@wae.bremen.de 

 

Die Senatorin für Umwelt, Klimaschutz und Wissenschaft 

An der Reeperbahn 2 

28217 Bremen 

Telefon: 0421 3612407 

E-Mail: office@umwelt.bremen.de  

 

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung  

Contrescarpe 72 

28195 Bremen 

Telefon: 0421 36191000 

E-Mail: office@bau.bremen.de 

 

8. Besteht für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit der Bremer Aufbau-Bank GmbH müssen Sie nur diejenigen personen-

bezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung erforderlich 

sind oder zu deren Erhebung die Bremer Aufbau-Bank GmbH gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten wird 

die Bremer Aufbau-Bank GmbH in den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ablehnen 

müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen. 

 

9. Erklärung des Kunden 

 

Ich/wir haben die �Information zum Datenschutz� zur Kenntnis genommen.  

 

Mir/uns ist bekannt, dass meine/unsere für die Bearbeitung, Verwaltung und Abwicklung des Förderantrages 

benötigten Daten nach Maßgabe der EU DSGVO verarbeitet werden und dass die im Rahmen der Vertragsab-

wicklung erhobenen Daten an die oben aufgeführten Stellen weitergeleitet werden. 

 

 

_____________________________                                        ______________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift(en) 



 

 
 
Stand 01.2024_II 

 

Erklärung des Antragstellers zur Einhaltung des Mindestlohngesetzes für das Land 
Bremen (Landesmindestlohngesetz) 

 

Antragsteller:       
Name/Bezeichnung des  
antragstellenden/begünstigten  
Unternehmens       
 
 
Nach  dem Gesetz  zur  Regelung  eines  allgemeinen  Mindestlohns  (Mindestlohngesetz  �  MiLoG)  vom 
11. August 2014 (BGBl. I S. 1348), zuletzt geändert durch die vierte Verordnung zur Anpassung der Höhe 
des Mindestlohns  (Vierte Mindestlohnanpassungsverordnung � MiLoV4) vom 24. November 2023 BGBl. 
2023 I Nr. 321 vom 29. November 2023), in Verbindung mit dem Mindestlohngesetz für das Land Bremen 
� Landesmindestlohngesetz ‐ vom 17. Juli 2012 (Brem.GBl. S. 300 � 2043‐b‐1), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 21.  Juni 2022  (Brem.GBl. S. 372)  in der Bekanntmachung vom 18. Oktober 2022  (Brem.ABl 
S. 874)  ist der Arbeitgeber verpflichtet,  seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mindestens den 
festgelegten Mindestlohn ‐ zurzeit ein Entgelt von 12,41 Euro (brutto) pro Stunde und ab dem 01.01.2025 
ein Entgelt von 12,82 Euro (brutto) pro Stunde ‐ zu zahlen.  
 
Dementsprechend verpflichte  ich mich, meinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mindestens den 
Mindestlohn  je Zeitstunde zu zahlen, der  ihnen nach  jeweils geltender Gesetzeslage zusteht, auch wenn 
nach  dem  für  mein  Unternehmen  zur  Anwendung  kommenden  Tarifvertrag  ein  hiervon  abweichend 
niedrigeres Entgelt zu zahlen ist. Sollten jeweils Bundes‐ und bremische Landesgesetze � ggf. auch parallel � 
Regelungen  vorsehen,  so  verpflichte  ich mich, mindestens  den Mindestlohn  nach  der  für  Beschäftigte 
jeweils günstigsten Regelung zu zahlen.  
 
In meinem Unternehmen kommt/kommen folgender/folgende Tarifvertrag/Tarifverträge zur Anwendung: 

 

     
 
Subventionserheblichkeit 
 
Mir  ist bekannt, dass es sich bei den oben gemachten Angaben um subventionserhebliche Tatsachen  im 
Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) handelt. Unrichtige, unvollständige und unterlassene Angaben, die 
subventionserhebliche  Tatsachen betreffen und mir  zum Vorteil  gereichen,  sind  gemäß  § 264  StGB  als 
Subventionsbetrug strafbar. Auf die besonderen Mitteilungspflichten nach § 3 des Subventionsgesetzes 
wurde ich von der BAB hingewiesen. 
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Datenschutzhinweis 
Die personenbezogenen Daten werden auf der Basis der geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere der EU Daten‐
schutz‐Grundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem Bremischen Ausführungsgesetz 
zur  EU‐Datenschutz‐Grundverordnung  (BremDSGVOAG)  zweckgebunden  zur  Durchführung  vorvertraglicher 
Maßnahmen bzw. Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erhoben und verarbeitet. 
Wir geben Ihre Daten nur weiter, soweit ein Gesetz dies vorschreibt oder wir Ihre Einwilligung eingeholt haben.  

Unsere Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 und Art. 14 der EU Datenschutz‐Grundverordnung können Sie 
auf unserer Internet‐Seite unter www.bab‐bremen.de/datenschutz einsehen oder unter der Telefonnummer  
0421 96 00‐40 beziehungsweise über mail@bab‐bremen.de anfordern. 

 
 
 
 
       
Ort und Datum    Rechtsverbindliche Unterschriften des Antragstellers  



Anlage 5 

Vertrauliche Selbstauskunft Nach § 18 Kreditwesengesetz sind Kreditinstitute bei 

der Kreditgewährung verpflichtet, sich über die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmer ein 
zeitnahes, vollständiges Bild zu verschaffen. Bitte 
geben Sie uns die Selbstauskunft, die wir 
vertraulich behandeln  werden, vollständig 
ausgefüllt  zurück. 

1. Persönliche Daten

Name, Vorname 

Beruf 

Arbeitgeber / Branche   seit 

selbstständig   seit 

Branche/Beruf 

Geburtsdatum 

Staatsangehörigkeit 

Straße 

Postleitzahl Ort 

Familienstand 

 ledig 

 verheiratet 

 geschieden 

 verwitwet 

 getrennt lebend 

Güterstand 

 gesetzlich 

 Gütertrennung 

 Gütergemeinschaft 

 nach ausländischem Recht verheiratet 

Telefon privat /geschäftlich 

unterhaltsberechtigte Kinder (Zahl, Alter) 

sonst. unterhaltsberechtigte Pers. (Zahl, Alter) 

Bankverbindung / BIC 

IBAN 

Wirtschaftsprüfer,  Steuerberater,  Steuerbevollmächtigter  (Name / Anschrift) 

Telefon-Nr. 
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2. Einkommensverhältnisse der letzten zwei Jahre

20 20 

2.1. Persönliche Bruttoeinkünfte 

Aus Vermietung und Verpachtung 

aus Kapitalvermögen 

aus Gewerbebetrieb/ selbständiger 

 EUR 

 EUR 

 EUR 

 EUR 

Tätigkeit  (Unternehmensergebnis)  EUR  EUR 

aus unselbständiger Tätigkeit (Bruttoarbeitslohn)  EUR  EUR 

aus  EUR  EUR 

insgesamt ================== EUR ================== EUR 

2.2. Jährliche Aufwendungen 

Betriebs- und Bewirtschaftungs- 
kosten aus Immobilienvermögen  EUR  EUR 

Zins- und Tilgungsleistungen  EUR  EUR 

sonstige Fremdkapitalkosten  EUR  EUR 

Beiträge Bausparkasse und/oder 

Lebensversicherungen  EUR  EUR 

Mietaufwendungen  und Leasingraten  EUR  EUR 

Kosten der Lebenshaltung (ohne Miete)  EUR  EUR 

Steuern und Sozialversicherungsabgaben  EUR  EUR 

Sonstige laufende Belastungen  EUR  EUR 

insgesamt ================== EUR ================== EUR 

2.3. Überschuss 

(Bruttoeinkünfte  ./. Aufwendungen) ================== EUR ================== EUR 

2.4. Zu versteuerndes Einkommen ================== EUR ================== EUR 

Einkommensteuerbescheide der letzten zwei Jahre liegen bei. 

Da der Einkommensteuerbescheid für 20 noch nicht vorliegt, erhalten Sie di e Einkommensteuererklärung. 
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3. Aktuelle Vermögenssituation zum Stichtag:

3.1. Bruttovermögen 

Grundbesitz (Summe der Verkehrswerte)   EUR 

Beteiligungen, Aktien (Kurswert)   EUR 

Sparguthaben, Festgeldanlagen, Rentenwerte   EUR 

Lebensversicherungen (Rückkaufswert)   EUR 

Vermögen im Ausland   EUR 

  EUR 

insgesamt ===========================  EUR 

3.2. Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten aus Grundbesitz  EUR 

Sonstige Bankverbindlichkeiten  EUR 

Sonstige Verbindlichkeiten  EUR 

 EUR 

insgesamt =========================== EUR 

3.3. Reinvermögen 

(Bruttovermögen ./. Verbindlichkeiten) =========================== EUR 

3.4. Eventualverbindlichkeiten 

übernommene Bürgschaften und Garantien  EUR 

bestehende Mithaftsverpflichtungen  EUR 

Sicherheiten, die nicht für unter 3.2. genannte 

Verbindlichkeiten gestellt wurden  EUR 

Nachschuss- oder Einzahlungsverpflichtungen  EUR 
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4. Sonstiges

Pfändungen Scheck- /W echselproteste Scheck- / Lastschriftrückgaben 

Insolvenzantrag Konkurse/Vergleiche Zwangsverwaltung-/Zwangsversteigerungsverfahren 

Eidesstattliche Versicherung / Ladung zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung 

vorgekommen, ggfs. wann 

5. Ermächtigung

Ich bevollmächtige und beauftrage hiermit meinen W irtschaftsprüfer / Steuerberater / Steuerbevollmächtigten, die Richtigkeit meiner Angaben 

auf dieser Selbstauskunft zu bestätigen und der Bremer Aufbau-Bank GmbH während der Kreditlaufzeit alle gewünschten Auskünfte über 

meine wirtschaftlichen Verhältnisse (Einkommens- und Vermögensverhältnisse) zu erteilen. 

Ich bevollmächtige die Bank entsprechend, Auskünfte dort sowie bei Kreditinstituten einzuholen. 

6. Bestätigung

Mir ist bekannt, dass u.a. die vorstehenden Angaben die Grundlage für eine Kredit-/Darlehensgewährung sind. 

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben. 

Ich nehme zur Kenntnis, daß die Bank keine Gewähr für die steuerliche Konzeption von Finanzierungsobjekten übernimmt. 

 _ 
Ort, Datum  Unterschrift 

7. Bestätigung des Wirtschaftsprüfers, Steuerberaters bzw. Steuerbevollmächtigten

Ich bestätige die angegebenen Vermögens- und Einkommensverhältnisse. 

Im Kalenderjahr 20            wird das Einkommen voraussichtlich geringer etwa gleich höher 

ausfallen als im Vorjahr. 

 _ 

Ort, Datum  Stempel und Unterschrift 

Datenschutzhinweis  

Die personenbezogenen Daten werden auf der Basis der geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere der EU Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), zweckgebunden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen bzw. Erfüllung eines 
Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erhoben und verarbeitet.  Rechtsgrundlage ist die gesetzliche Verpflichtung nach Art. 
6 Abs. 1 lit c der EU DS-GVO in Verbindung mit § 18 Kreditwesengesetz sowie Art. 6 Abs. 1 lit f der EU DS-GVO. Wir geben Ihre Daten nur 
weiter, soweit ein Gesetz dies vorschreibt oder wir Ihre Einwilligung eingeholt haben. Die personenbezogenen Daten, die Sie im Rahmen der 
Selbstauskunft angeben sind für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen bzw. Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, erforderlich.  

Unsere Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 und Art. 14 der EU Datenschutz-Grundverordnung können Sie auf unserer Internet-
Seite unter https://www.bab-bremen.de/bab/datenschutz.html einsehen oder unter der Telefonnummer 0421 96 00-40 beziehungsweise
über mail@bab-bremen.de anfordern. 
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Bremer Aufbau-Bank GmbH  

Domshof 14/15
28195 Bremen 

Anschrift der Hausbank: 

Stellungnahme der Hausbank 

Antrag auf Gewährung von Hilfen nach der Bundesrahmenregelung für staatliche Beihilfen zur 

Rettung und Umstrukturierung kleiner und mittlerer Unternehmen in Schwierigkeiten. 

Antragsteller: 

Zu dem vorliegenden Antrag nehmen wir wie folgt Stellung: 

Wir gewähren dem Antragsteller folgende Kredite: 

Konto Kreditart Betrag Laufzeit Zinssatz Tilgung Besicherung 

Wir bestätigen unter Beachtung der banküblichen Sorgfaltspflicht, dass uns keine Tatsachen 

bekannt sind, die den Angaben des Antragstellers entgegenstehen. 

Weiterhin  erklären  wir,  dass  bei  Bereitstellung  der  beantragten  Hilfe  das  bestehende 

Kreditengagement unseres Instituts aufrechterhalten wird. 

Ort, Datum Stempel/Unterschriften der Hausbank 
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C 249/26 DE Amtsblatt  der Europäischen Union 31.7.2014 

ANHANG I 

Formel (1) für die Berechnung des Höchstbetrags einer Rettungsbeihilfe oder 
v orübergehenden Umstrukturierungshilfe für einen Zeitraum von je sechs Monaten 

EBITt + depreciationt − working capitalt − working capitalt−1

2 

Die Formel basiert auf dem  Betriebsergebnis des begünstigten  Unternehmens  (EBIT — Gewinn vor Zinsen und Steuern) 
im Jahr vor der Bewilligung  bzw.  Anmeldung   der Beihilfe  (angegeben als „t“). Zu diesem Betrag sind die Abschreibungen 
hinzuzurechnen; die Veränderungen  des Nettoumlaufvermögens   sind von diesem  Betrag abzuziehen.  Die Veränderung 
des Nettoumlaufvermögens   ergibt  sich aus der Veränderung der Differenz zwischen Umlaufvermögen  und kurzfristigen 
Verbindlichkeiten  (2) in den letzten abgeschlossenen Berichtsperioden.   Ebenso  müssen  Rückstellungen   auf Ebene  des 
Betriebsergebnisses klar gekennzeichnet und vom Betriebsergebnis ausgenommen werden. 

Die Formel soll Aufschluss  über den negativen  operativen  Cashflow  des begünstigten  Unternehmens  im Jahr  vor der 
Anmeldung der Beihilfe (oder bei nicht angemeldeten Beihilfen  vor deren Bewilligung)  geben. Die Hälfte  dieses Betrags 
sollte die Weiterführung   des begünstigten  Unternehmens  für einen Zeitraum von sechs Monaten   sicherstellen.   Das 
Ergebnis  aus der Formel  muss daher für die Zwecke der Randnummer 60 durch 2 geteilt werden. Für die Zwecke der 
Randnummer 117 muss das Ergebnis aus der Formel  mit 1,5 multipliziert werden. 

Die Formel kann nur angewandt werden, wenn  das Ergebnis negativ ist. Ist das Ergebnis positiv,  muss eine ausführliche 
Erklärung  abgegeben werden, in der aufgezeigt wird, dass das begünstigte  Unternehmen   ein Unternehmen in Schwierig• 
keiten im Sinne der Randnummer  20 ist. 

Beispiel: 

Gewinn vor Zinsen und Steuern (Mio. EUR) (12) 

Abschreibungen  (Mio. EUR) 2 

Bilanz (Mio. EUR) 31.Dezember t 31.Dezember t-1

Umlaufvermögen 

Liquide Mittel 10 5 

Forderungen 30 20 

Vorräte 50 45 

Transitorische Aktiva 20 10 

Sonstige Vermögensgegenstände 20 20 

Umlaufvermögen insgesamt 130 100 

Kurzfristige Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten 20 25 

Antizipative  Passiva 15 10 

Transitorische  Passiva 5 5 

Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt 40 40 

Nettoumlaufvermögen 90 60 

Veränderung  des Nettoumlaufvermögens 30 

(1) Zum Betriebsergebnis   (EBIT)  werden die Abschreibungen  für denselben  Zeitraum hinzugerechnet  und die Veränderungen    des 
Nettoumlaufvermögens über einen Zeitraum von zwei Jahren (Jahr vor Anmeldung  der Beihilfe und das Jahr davor) abgezogen; dieser 
Betrag wird durch zwei geteilt, um den Betrag für sechs Monate  zu bestimmen.

(2) Umlaufvermögen:  liquide  Mittel,  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Anderkonten  und debitorische  Konten), sonstige Ver•
mögensgegenstände, transitorische  Aktiva,  Vorräte. Kurzfristige  Verbindlichkeiten:  Verbindlichkeiten  aus Kreditaufnahme,  Verbindlich•
keiten aus Lieferungen und Leistungen (Lieferantenkonten  und kreditorische  Konten) und andere kurzfristige  Verbindlichkeiten,  transi•
torische  Passiva, sonstige Rückstellungen, Steuerverbindlichkeiten.

Stand: 01.01.2022 Seite 44



31.7.2014  Amtsblatt der Europäischen Union c 249/27

[-12 + 2-  30]/2  =  - 20  Mio.

EUR 

Da  sich  aus  der   Formel  ein  höherer    Betrag  als  10    Mio.  EUR ergibt,  kann   das   unter    Randnummer    121 

beschriebene beschleunigte   Verfahren  nicht  angewandt   werden.  Liegt der  Betrag  der  Rettungsbeihilfe  in  diesem 

Beispiel bei  über 

20  Mio. EUR oder   der  Betrag  der  vorübergehenden    Umstrukturierungshilfe    über  60   Mio. EUR, so  muss   der 

Beihilfebe•  trag   ferner   durch   Vorlage   eines  Liquiditätsplans,   in   dem    der   Liquiditätsbedarf   des  begünstigten 

Unternehmens  dargelegt ist, eingehend begründet werden. 
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C 249/28 DE Amtsblatt  der Europäischen Union 31.7.2014 

ANHANG II 

Muster für einen Umstrukturierungsplan 

Dieser Anhang enthält ein Muster für den Inhalt  eines Umstrukturierungsplans,  um die Mitgliedstaaten und die Kommis• 
sion dabei zu unterstützen, Umstrukturierungspläne so effizient wie möglich zu erstellen und zu prüfen. 

Die nachstehenden Informationen   lassen die detaillierteren Anforderungen  der Leitlinien im Hinblick auf den Inhalt 
eines Umstrukturierungsplans  und die anderen von den Mitgliedstaaten nachzuweisenden Aspekte unberührt. 

1. Beschreibung des begünstigten  Unternehmens.

2. Beschreibung der Märkte, auf denen das begünstigte Unternehmen  tätig ist.

3. Aufzeigen   des  sozialen   Härtefalls,   der durch die Beihilfe  verhindert werden  soll, oder des  Marktversagens,    das
durch die Beihilfe  behoben  werden  soll; Vergleich  mit einem realistischen  alternativen   Szenario  ohne Beihilfen
und Nachweis,   dass das angestrebte  Ziel bzw. die angestrebten Ziele im Falle des alternativen   Szenarios nicht oder
nur in geringerem Maße erreicht würden.

4. Beschreibung der Gründe  für die Schwierigkeiten  des begünstigten  Unternehmens  (einschließlich  einer  Bewertung,
inwiefern eventuelle   Schwachpunkte    des  Geschäftsmodells    oder des   Systems    der Unternehmensführung    des
begünstigten  Unternehmens  die Schwierigkeiten   des Unternehmens  verursacht  haben und inwieweit diese Schwie•
rigkeiten durch ein geeignetes rechtzeitiges  Handeln  des Managements  hätten vermieden  werden  können)  sowie
SWOT-Analyse.

5. Beschreibung möglicher  Pläne zur Behebung der Probleme  des begünstigten  Unternehmens  und Vergleich  dieser
Pläne im Hinblick  auf den jeweils erforderlichen Beihilfebetrag und die erwarteten Ergebnisse.

6. Beschreibung   des staatlichen   Eingreifens,   ausführliche   Angaben   zu jeder einzelnen  staatlichen  Maßnahme  (ein•
schließlich Art, Betrag und Vergütung)   sowie  Nachweis,  dass die gewählten  staatlichen Instrumente  geeignet sind,
die aufgezeigten Probleme zu lösen.

7. Kurze  Darstellung   des Verfahrens   zur Umsetzung   des bevorzugten   Plans im Hinblick auf die Wiederherstellung
der langfristigen   Rentabilität   des begünstigten  Unternehmens   innerhalb einer angemessenen Frist (in der Regel
innerhalb von höchstens drei Jahren) einschließlich   eines Zeitplans   und einer Berechnung der Kosten der einzel•
nen Maßnahmen.

8. Geschäftsplan mit den Finanzprognosen  für die nächsten fünf Jahre, in dem die Wiederherstellung der langfristi•
gen Rentabilität  des Unternehmens  nachgewiesen wird.

9. Nachweis der Wiederherstellung  der Rentabilität  sowohl  in einem  Basisszenario  als auch  in einem  pessimistischen
Szenario, Darlegung  der zugrunde  liegenden Annahmen   und deren  Begründung  auf der Grundlage  einer Markt•
studie sowie Sensitivitätsanalyse.

10. Vorgeschlagene Eigenbeitrags- und Lastenverteilungsmaßnahmen.

11. Vorgeschlagene Maßnahmen zur Begrenzung von Wettbewerbsbeschränkungen.
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